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Öffentliche Bekanntmachung über den Antrag auf Einziehung zweier öffentlich-
gewidmeter Verkehrsflächen in der Knud-Rasmussen-Straße in der Universitäts
und Hansestadt Greifswald

- V-555-00000-2024/003-004 -

Das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg
Vorpommern gibt als Straßenaufsichtsbehörde bekannt, dass die Universitäts- und
Hansestadt Greifswald gemäß § 9 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern
einen Antrag auf Einziehung zweier öffentlich-gewidmeter Verkehrsflächen in der Knud
Rasmussen-Straße in Greifswald gestellt hat.

Der Einziehungsantrag bezieht sich auf die im beigefügten Lageplan gekennzeichneten
Flächen. Die beiden einzuziehenden öffentlichen Verkehrsflächen sind anteilig auf dem
Flurstück 7/397, Flur 3, Gemarkung Eldena belegen. Sie weisen eine Größe von jeweils
15 m2 auf. Die erste einzuziehende Teilfläche vor dem Reihenendhaus Hausnummer 18
in der Knud-Rasmussen-Straße ist von der Grundstücksgrenze parallel 3,60 m entfernt.
Die Fläche grenzt direkt nördlich an den Parkplatz mit der Flurstücksnummer 7/212 und
beginnt direkt an der Knud-Rasmussen-Straße in der Flucht des angrenzenden
Parkplatzes. Die zweite einzuziehende Teilfläche befindet sich in der Knud-Rasmussen
Straße vor dem Reihenendhaus mit der Hausnummer 46 und ist von der
Grundstücksgrenze parallel gelegen 2,60 m entfernt. Sie grenzt nördlich an den Parkplatz
mit dem Flurstück 7/377. Beide einzuziehenden Flächen beginnen jeweils an den
straßenbegleitenden Gehwegen der Knud-Rasmussen-Straße.

Der Plan der einzuziehenden öffentlichen Verkehrsflächen liegt vier Wochen nach dem
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald,
Tiefbauamt und Grünflächenamt, Markt, 17489 Greifswald, während der Dienststunden
zur Einsicht aus.

Einwendungen gegenüber der beantragten Einziehung können schriftlich oder zu
Protokoll bei der auslegenden Dienststelle bis zwei Wochen nach Beendigung der
Auslegung erhoben werden. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist, später
erhobene Einwendungen müssen nicht berücksichtigt werden.

Im Auftrag

gez. Ren Müller
Leiter des Referates Straßenbau und Radverkehr



c
-c

z

0


